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A n fra g e b e a n t 2" 0 r...t. u n g 

Die Abgeordneten Dr. P f e i f e r und Genossen haben an die Bundes­

. minister für Justiz und f"ur Inneros eine Anfrage, betreffend Massnahmen 

zur Verhütung der Obdachlosigkei t und zur Unterbringung von Obdachlosen, 

gerichtetv 

Die Fragen an den Justizminister lauteten: 

1. Ist der Herr Bundesminister für Justiz bereit, im Einvernehmen mit 
den zuständigen Ministern 
a) dafür zu sorgen, dass die B Gzirksverwal tungsbohörden und die zuständigen 

Bundesministerien Umbauten gemäss § 19 (2) Z. 4a und 9a (Mietengesetz) 
nur zulassen, Yienn für die weichenden Hieter angomessene Ersatzwohnu:ngen 
zur Verfügung stohen, und 

b) durch gesetzgeberische Massnahmen dafür zu sorgen, dass, solange die 
VJohnungsnot nicht behoben ist, für Wohnz1i1ecke· g8eignote vTohnräume nicht 
in Büro- und Geschäftsräume umgewandelt werden dürfen? 

Diese Anfragen hat Bundesminister für Justiz Dr. T s c h ade k 

in folgender Weise beantwortetg 

~~~.~r unter la) ge~_t.e.ll.!en An:Q:'age:_ 

Dem Bundesministerium für Justiz steht auf die Handhabung der den 

Bozirksvervvaltungsbehörden nach § 19 Abs.2 Z. 4a des Mioteng'3setzes und der 

anderen Bundesministerien nach § 19 Abs.2 Z. 9a des Mietengesetzes übertra­

genen Entscheidungsbefugnis ressortmässig kein Einfluss zu. Wohl ist gemäss 

§ 52 Abs.2 des Hietengesetzes mit seiner Vollziehung - von hier nicht in 

Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen das Bundesministerium für Justiz im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium fü:c soziale Verwaltung betraut, jedoch 

nur so weit, als im Gesetz nichts anderes bestimmt ist. VTie der Verfassungs":" 

gerichtshof in den Ent~scheidm~gsgründen soinos Erkonntnisses vom 18.10.1957, 

Zlo B 64/57, zum Ausdruck gebracht hat, ist dadurch, dass das :Mietengosotz 

im§ 19 AbS o 2 Z. 4a die Entscheidung der Frage, ob der Umbau im öffentlichen 

Interesso liegt ,den Bezirksverwal tungsbehörden überträgt, eine von der all­

gemein~n VOllzug~~;dnung abvleichende Regelung getroffen und damit die Zu­

ständigk8it des Bundesminist eriums für JustiZ! in diesem Punkt ausgeschaltet 

uorc.en e 1,71e auS dem angeführten Erkünntn:i.s weiter hervorgeht, ist im Hinblick 

auf § 3 A'oSo2 Z" 2 letzter Satz des Behörden-Überleitungsgesetzes, 

stGBLNT" 94/1945, im Zusammenhang mit § 2 A.Ve. 1950 das Bundesministerium 

für Im1.('res ~_n diesem Belange als die in oborster Instanz zum Vollzug zustän-
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dige Behörde anzusehen. Die Obon angoführten ET'nägungen, führen aber auch hin­

sichtlich der Vollziohung des § 19 Abs .. 2 Z. 9a des Ni etengeset zos zur Vornei­

nung der Zuständigkeit dos Bundesministeriums für Justiz, so'weit es si?h um 

• (lie dem j elNeils mit der VerrJal tung des Mietgegcmst andes befassten Minist erium 

übertragene'Entscheidung der ]'rago handolt, ob die künftige Ver170ndung des 

JHotobj okt es im höheren Masse den Int ereSSGn der Verwal tung dient, und der 

Mietgegenstand nicht in einem Gobäude liegt, dessen VerrlaI tung dem Bundes­

ministerium für Justiz selbst untersteht. 

Was diesen letzterem Fall anlangt, so hat das Bundesminist erium für 

Justiz, Ylie festgestellt 1,7urde, soit 1945 erst ein einziges Mal eine Beschei­

nigung im Sinne des § 19 Abs ~ 2 Z. 9a Miotongesetz ausgest eIlt .. In diesem Falle 

handel tu os sich um die Freimachung eirier im Gorichtsgebäude liegenden und 

von einer aus dem Gerichtsdionst, entlassonen Mi,eterin benützten Wohnung, cH'o 

zur Unt (C)rbringung eines aktiven Gorichtsb eamten, der über koine eigene TTohnung, 

sondern nur über eine Schlafstello verfücte, dringend benötigt wurde. Ange­

sichts dieses Einzelfalles kann von einer Verschärfung des Obdachlosenprob1üms , 

infolgedor Vollziehung der Bestimmung des § 19 Abs.2 Z~ 9a des Miotengosotzes 

durch das Bundosministarium für Justiz nicht die Rede sein,. 
, 

Aus don angeführten Gründon ist das Bundesministerium für Justiz kom-

petenzmässig nicht in der Lag~ dafwr zu sorgen, dass die Bezirksverwaltungs­

bohörden und die ~eweils zuständigen Bundesministerien in Kündigungsverfahren 

nach § 19 Abs.2 Z. 4a und Z. 9a clos Mietengosetzes Bescheide nur ausstollcm, 

wenn für den gekündigten Miet er eine ErsatZYlOhnung zur Verfügung steht" 

Zu der untar Ib) gestellten Anf~a1ie~ 

Die Erlassung von gesetzlichen 13 estimmungen zur Vorhinderung der Um­

YJandlung von 'Wohnräumen in Büro- und Geschäftsräume fälltobenfalls nicht in 

den Aufgabenboreich dos Bundosministeriums für Justiz. Dies ergibt sich aus dem 

öffentlich-rechtlichen Charakter einGr solchen Norm, durch die nicht "Privat­

recht.3 und -pflichten der Einwohner dos staates unter sich" geregolt uerd:m 

(§ 1 ABGB.) ~ sondern dom Eigentümer, Mieter odor sonstigen Vorfügul'lgsberechtig­

t(m Beschränkungen seiner Verfügungsmacht auferlegt werdon, denen kein sub-

j ektives Recht anderer Privatrechtsträger gogonüb ersteht .. 
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Tatsächlich gingen a'1:d:J. derartige Bestimmungen, SOWEll'i t solche in Österreich 

bish;)r erlassen i7urdon, niomals vom Bundosministerium für Justiz aus; ob 0 l1S0-

VJol1ig \"Jar das Bundosministorium für Jus tiz mit deren Vollziehung führend 

betraut. So vlUrde die auf Grund oine.s krL)gs\iürtscbaftlichen Ermächtigungs­

g0sotzes erlassene Verordnung betreffend Massnahmen . der V.ohnungsfürsorge 

vom 28.3.1918, RGBl.Nr.114, deren § 2 das Vorbot der Änderung von VTohnungon i 

enthielt, vom damaligen Minister für soaiale Fürsorge im Einvernehmen miJG 

andoren Rossorts erlasson~ ebenso YJar mit dom Vollzug des § 20 dos 'Johnungs-

anforderungsgesetz es 9 StGBl.Nr.138/1945, der das Verbot der UmYJandlung und 

Voreinigung von VTohnungen aussprach, in allen semGn Fassungen· führend das 

Bundesministerium für / sozial e Vorwaltung betraut .. 

Dia angeführton ErYlägungon scLliosson eine Kompetenz des Bundes­

ministeriums für Justiz zur Erlassung· der in Frago· stehenden Normen j odonfalls 

aus. 

-.-.-.-.-

. / 
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